
 
 

Protokollauszug 
aus der 

50. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 08.05.2019 

 
öffentlich 
Top 6.11 Jahresabschlüsse 2015 und 2016 der Landeshauptstadt Potsdam sowie Ent-

lastung des Oberbürgermeisters 
19/SVV/0345 
ungeändert beschlossen 

 
Der Hauptausschuss empfiehlt, der Vorlage zuzustimmen. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss konnte mangels Beschlussfähigkeit keine Empfehlung 
abgeben. 
 
Der Ausschuss für Finanzen empfiehlt, der Vorlage zuzustimmen. 
 
Antrag zur Geschäftsordnung: 
Der Stadtverordnete Dr. Bauer, Fraktion DIE aNDERE, beantragt die Vorlage zurückzustellen 
und der neu gewählten Stadtverordnetenversammlung wieder vorzulegen. 
 
Abstimmung: 
Dieser Geschäftsordnungsantrag wird 
 
mit Stimmenmehrheit abgelehnt, 
bei 4 Ja-Stimmen. 
 
Anschließend wird die Vorlage in der vorliegenden Fassung zur Abstimmung gestellt: 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den vom Kämmerer aufgestellten und 

vom Oberbürgermeister am 14.11.2018 festgestellten Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2015 in der vorliegenden Fassung (Anlage 1). Der Jahresabschluss weist in 
der Ergebnisrechnung einen Gesamtüberschuss von 21.438.028,87 EUR aus. Der Ge-
samtüberschuss ergibt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
von 17.015.895,83 EUR, dem Finanzergebnis von EUR 1.457.896,87 und dem außeror-
dentlichen Ergebnis von 2.964.236,17 EUR. 
 

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den vom Kämmerer aufgestellten und 
vom Oberbürgermeister am 13.03.2019 festgestellten Jahresabschluss zum 31. De-
zember 2016 in der vorliegenden Fassung (Anlage 2). Der Jahresabschluss weist in 
der Ergebnisrechnung einen Gesamtüberschuss von 25.813.653,12 EUR aus. Der Ge-
samtüberschuss ergibt sich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 
von 24.532.376,92 EUR, dem Finanzergebnis von EUR 197.279,85 und dem außeror-
dentlichen Ergebnis von 1.083.996,35 EUR. 
 

3. Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt darüber hinaus alle im Rahmen der 
Jahresabschlussarbeiten bekannt gewordenen unabweisbaren über- und außerplan-
mäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2015 (Anlage 3). Die 
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Unabweisbarkeit wurde durch das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung bestätigt.  
 

4. Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt des Weiteren alle im Rahmen der Jah-
resabschlussarbeiten bekannt gewordenen unabweisbaren über- und außerplanmäßi-
gen Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres 2016 (Anlage 4). Die Un-
abweisbarkeit wurde durch das Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Jahresab-
schlussprüfung bestätigt.  
 

5. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Schlussbericht des Rechnungsprü-
fungsamtes über die gemeinsame Prüfung der Jahresabschlüsse 2015 und 2016 zur 
Kenntnis.  

 
6. Dem Oberbürgermeister wird, entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungs-

amtes, nach § 82 Absatz 4 BbgKVerf uneingeschränkte Entlastung für das Haushalts-
jahr 2015 erteilt. 

 
7. Dem Oberbürgermeister wird, entsprechend der Empfehlung des Rechnungsprüfungs-

amtes, nach § 82 Absatz 4 BbgKVerf uneingeschränkte Entlastung für das Haushalts-
jahr 2016 erteilt. 
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BESCHLUSS 
der 50. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 08.05.2019 

 
 
 Jahresabschlüsse 2015 und 2016 der Landeshauptstadt Potsdam sowie Entlastung des 

Oberbürgermeisters 
Vorlage: 19/SVV/0345 

  
1. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den vom Kämmerer aufgestellten 

und vom Oberbürgermeister am 14.11.2018 festgestellten Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2015 in der vorliegenden Fassung (Anlage 1). Der 
Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Gesamtüberschuss von 
21.438.028,87 EUR aus. Der Gesamtüberschuss ergibt sich aus dem Ergebnis 
der laufenden Verwaltungstätigkeit von 17.015.895,83 EUR, dem Finanzergebnis 
von EUR 1.457.896,87 und dem außerordentlichen Ergebnis von 
2.964.236,17 EUR. 
 

2. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den vom Kämmerer aufgestellten 
und vom Oberbürgermeister am 13.03.2019 festgestellten Jahresabschluss zum 
31. Dezember 2016 in der vorliegenden Fassung (Anlage 2). Der 
Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung einen Gesamtüberschuss von 
25.813.653,12 EUR aus. Der Gesamtüberschuss ergibt sich aus dem Ergebnis 
der laufenden Verwaltungstätigkeit von 24.532.376,92 EUR, dem Finanzergebnis 
von EUR 197.279,85 und dem außerordentlichen Ergebnis von 
1.083.996,35 EUR. 
 

3. Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt darüber hinaus alle im Rahmen 
der Jahresabschlussarbeiten bekannt gewordenen unabweisbaren über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des 
Haushaltsjahres 2015 (Anlage 3). Die Unabweisbarkeit wurde durch das 
Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bestätigt.  
 

4. Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt des Weiteren alle im Rahmen der 
Jahresabschlussarbeiten bekannt gewordenen unabweisbaren über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des 
Haushaltsjahres 2016 (Anlage 4). Die Unabweisbarkeit wurde durch das 
Rechnungsprüfungsamt im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bestätigt.  
 

5. Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes über die gemeinsame Prüfung der Jahresabschlüsse 
2015 und 2016 zur Kenntnis.  

 
6. Dem Oberbürgermeister wird, entsprechend der Empfehlung des 

Rechnungsprüfungsamtes, nach § 82 Absatz 4 BbgKVerf uneingeschränkte 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2015 erteilt. 
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7. Dem Oberbürgermeister wird, entsprechend der Empfehlung des 
Rechnungsprüfungsamtes, nach § 82 Absatz 4 BbgKVerf uneingeschränkte 
Entlastung für das Haushaltsjahr 2016 erteilt. 

 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit Stimmenmehrheit angenommen, 
bei einigen Stimmenthaltungen. 

 
 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss werden 11 Seiten Begründung sowie: 
 
Anlage 1  Jahresabschluss der LHP 2015      (398 Seiten)  
Anlage 2  Jahresabschluss der LHP 2016      (393 Seiten)  
Anlage 3  Übersicht über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2015  (4 Seiten)  
Anlage 4  Übersicht über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2016  (3 Seiten)  
Anlage 5  Bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2015  (27 Seiten)  
Anlage 6  Bewilligte über- und außerplanmäßige Aufwendungen 2016  (29 Seiten) 
 
beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 13. Mai 2019  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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